
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der windeln.de SE am 24.06.2020 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der Verwaltung auszuüben. 

DSW-Empfehlung: JA 

 

Ausgenommen sind die folgenden TOP: 

Ergänzungsverlangen TOP 11:    DSW-Empfehlung: NEIN 

Begründung:  

1.) Der Aufsichtsrat von windeln.de ist von einigem Wechsel gezeichnet. Der Verbleib von Herrn 

Tomasz Czechowicz, Herrn Clemens Jakopitsch sowie Frau Xiao Jing Yu verspricht in dieser 

schwierigen Phase von windeln.de eine gewisse Konstanz. 

2.) Die von der Verwaltung vorgeschlagenen Kandidaten Herr Christian Reitermann und Herr 

Huaidong Wang erscheinen geeignet. 

3.) Generell ist eine Verkleinerung des Aufsichtsrats – gemessen an der Größe der Aktiengesellschaft 

– erstrebenswert. Eine Wahl ohne Bindung an Wahlvorschläge von der Hauptversammlung 

durchführen zu lassen, wird – insbesondere im Rahmen einer virtuellen HV – allerdings als 

unzureichend angesehen. Bei einer Präsenzwahl haben die Aktionäre nicht die Möglichkeit sich im 

Vorfeld umfangreich über die Kandidaten zu informieren. 

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

